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Information / Checkliste Auslandwegzug 
 

Name, Vorname:  
 

Vers.-Nr.:             756.  
 

Wegzug per:         
 

 Neue Adresse:      

Telefon / E-Mail:   

 

 
 

Einzureichen sind: 

-  Steuererklärung für das laufende Jahr und für allenfalls noch pendente Vorjahre inklusive  

sämtlichen Unterlagen  

-  Bei Liegenschaftenbesitz: Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Allenfalls bleibt die Steuerpflicht  

weiterhin bestehen.  

Die Steuererklärung für die Vorjahre sowie für das laufende Jahr können Sie bei per Email  

steueramt@russikon.ch oder per Telefon 043 355 61 32 bestellen.  

 

Bezug Steuern / weitere Forderungen 

Vor der Abmeldung müssen sämtliche Forderungen beglichen sein. Ansonsten ist eine  

Depotleistung auf ihr Steuerkonto erforderlich. 

Einzahlungsscheine erhalten Sie beim Steueramt oder in unserem Online-Dienst.  

Weitere Angaben 

-  Vollmacht: Bei einem Wegzug ins Ausland benötigen wir einen Vertreter mit Wohnsitz in der  

Schweiz (siehe Online-Dienst)  

-  Lassen Sie eine 2. oder 3. Säule auszahlen?      Nein          Ja, wann?  

-  Folge – Bei Auszahlung vor dem Wegzug ins Ausland erfolgt eine ordentliche Besteuerung  

-  Übertrag auf Freizügigkeitskonto?       Nein          Ja, bitte Police mitbringen 

- Bei Ehepaar Trennung?         Nein          Ja 

-  Erfolgt im Ausland weiterhin eine Erwerbs- 

 tätigkeit für einen Schweizer Arbeitgeber?      Nein          Ja  

 

Für Rückzahlungen IBAN-Nr.  
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